Darlehensnehmer oder Mithaftender - Zur Sittenwidrigkeit der Mitverpflichtung finanziell überforderter Ehepartner
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In seiner Entscheidung vom 21.4.2004 hatte sich das OLG Celle (WM 2004,1957 f) mit der Frage zu befassen, ob eine Bank von einer einkommens- und vermögenslosen Ehefrau die Rückzahlung eines Darlehens verlangen kann, dessen Darlehenvertrag diese zusammen mit ihrem Ehemann unterzeichnet hatte. Das Darlehen war zur Renovierung des von beiden Ehegatten bewohnten Hauses verwendet worden, das allerdings im Alleineigentum des Ehemannes stand. Die Ehefrau hatte gegen ihre Inanspruchnahme eingewandt, ihre Mitverpflichtung sei sittenwidrig, da sie schon bei Darlehensaufnahme einkommens - und vermögenslos gewesen und ihr das Darlehen darüber hinaus nicht zugute gekommen sei.

Nach der Rechtsprechung des BGH hängt die Beantwortung der Frage, ob die Bank -hier von der Ehefrau- die Rückzahlung des Darlehens verlangen kann, maßgeblich davon ab, ob der Ehe- oder Lebenspartner den Darlehensvertrag als „echter“ Mitdarlehensnehmer oder „nur“ als Mithaftender unterschrieben hat. Während die Bank vom echten Darlehensnehmer die Rückzahlung des Darlehens auch dann verlangen kann, wenn er bei Darlehensaufnahme einkommenslos war, wird sie bei einem bloß Mithaftenden im Falle der Sittenwidrigkeit der Mitverpflichtung auf dessen Inanspruchnahme verzichten müssen.

Fest steht, dass sich die Qualifikation eines mitunterzeichnenden Ehe- oder Lebenspartners als echter Darlehensnehmer oder als bloß Mithaftender keinesfalls danach richtet, wie die Bank ihn im Darlehensvertrag benennt. Der Umstand, dass er im Darlehensvertrag als „Mitdarlehensnehmer“, „Mitantragsteller“, „Mitschuldner“ oder dergleichen bezeichnet wird, schließt nicht aus, dass er doch nur ein bloßer Mithaftender ist. 

Echter Mitdarlehensnehmer ist nach der Rechtsprechung des BGH nur, wer ein eigenes -sachliches oder persönliches - Interesse an der Kreditaufnahme hat und als im Wesentlichen gleichberechtigter Partner über die Auszahlung und Verwendung des Darlehens mitentscheiden darf. Bloß Mithaftender ist demgegenüber, wer aus dem Darlehensvertrag keine Rechte haben, sondern der Bank nur zu Sicherungszwecken in Höhe des offenen Darlehensbetrages haften soll. Die Beurteilung, ob ein Mitunterzeichner eines Darlehensvertrages echter Darlehensnehmer oder nur Mithaftender ist, richtet sich daher ausschließlich nach den Verhältnissen auf Seiten der Kreditnehmer. Ergibt die Prüfung des Sachverhalts, dass das aufgenommene Darlehen ausschließlich dem Ehemann zugute gekommen ist, dürfte bei objektiver Betrachtung nichts auf ein eigenes -sachliches oder persönliches- Interesse der Ehefrau an der Kreditaufnahme und Mittelverwendung hindeuten. Der Ehe - oder Lebenspartner ist daher nicht als echter Darlehensnehmer, sondern vielmehr als bloß Mithaftender zu qualifizieren.

Wenn der Ehe- oder Lebenspartner durch diese Mithaftungsübernahme zum Zeitpunkt der Darlehensaufnahme finanziell in krasser Weise überfordert wird, dürfte dessen Mitverpflichtung sittenwidrig sein. Dies hätte zur Folge, dass die Bank den Mithaftenden aus dem Darlehensvertrag nicht mehr in Anspruch nehmen kann. Die Frage, ob eine Sittenwidrigkeit der Mithaftung gegeben ist, hängt maßgeblich vom Grad des Mißverhältnisses zwischen dem Verpflichtungsumfang und der finanziellen Leistungsfähigkeit des Mitverpflichteten ab. Der BGH hat hierzu ausgeführt, dass selbst der Umstand, dass der Betroffene voraussichtlich nicht einmal die Zinsen aus dem pfändbaren Teil seines Vermögens tragen kann, regelmäßig nicht ausreicht, um zu einer Sittenwidrigkeit der Mitverpflichtung zu gelangen. In einem solchen Fall krasser finanzieller Überforderung wird aber widerleglich vermutet, dass die ruinöse Mithaftung allein aus emotionaler Verbundenheit mit dem Hauptschuldner übernommen wurde und der Kreditgeber dies in sittlich anstößiger Weise ausgenutzt hat. Von einer emotionalen Verbundenheit ist sowohl bei Ehepartnern, als auch bei Lebenspartnern auszugehen. Handelt es sich nach den oben dargestellten Grundsätzen um eine bloße Mithaftung des Ehe- oder Lebenspartners und war dieser zum Zeitpunkt der Darlehensaufnahme einkommenslos, spricht einiges für die Annahme einer krassen finanziellen Überforderung des Mithaftenden. 

In seiner Entscheidung vertrat das OLG Celle die Auffassung, dass die Ehefrau lediglich Mithaftende geworden sei, da ihr ein eigenes Interesse an der Darlehensverwendung gefehlt und sie nicht als gleichberechtigte Vertragspartei über die Auszahlung und Verwendung des Darlehens mitbestimmt habe. Das Darlehen sei zur Renovierung einer Immobilie verwendet worden, die allein im Vermögen des Ehemannes gestanden habe. Die hierdurch eintretende Wertverbesserung sei also nur dem Vermögen des Ehemannes zugeflossen, so dass mangels gegenteiliger Anhaltspunkte davon auszugehen sei, dass über die Verwendung dieses Darlehens der Ehemann allein entschieden habe. Ein eigenes Interesse der Ehefrau an der Darlehensaufnahme ergebe sich auch nicht aus dem Umstand, dass das Darlehen zur Renovierung des von den Ehepartnern gemeinsam bewohnten Hauses verwendet worden sei. Bei dem aus dieser Konstellation für die Ehefrau resultierenden Vorteil handele es sich um einen nicht zuverlässig feststellbaren und häufig nur flüchtigen mittelbaren Vorteil aus der Kreditaufnahme. Daran ändere sich selbst dann nichts, wenn der auf der Renovierung beruhende Vermögenszuwachs des Ehemannes -eben nur indirekt- Einfluß auf den der Ehefrau ggfs. zustehenden Zugewinnausgleich haben sollte.

Da die Ehefrau zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Darlehensvertrages einkommens- und vermögenslos war, gelangte das Gericht zu dem Ergebnis, dass die Mithaftung der Ehefrau sittenwidrig sei und sie von der Bank nicht auf Rückzahlung des Darlehens in Anspruch genommen werden könne.

